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plexe Bildbearbeitungssoftware der 

verschiedenen DVT-Hersteller. Mit 

den Bildern muss die notwendige 

Bildbetrachtungssoftware übersandt 

werden. Die Installation der Software 

und des dazugehörigen Bildes dauert 

bei einzelnen Programmen fast eine 

halbe Stunde – unzumutbar für einen 

Gutachter.

Aus diesen Gründen sind DVT-Auf-

nahmen für die vertragszahnärztliche 

Begutachtung von Zahnersatzversor-

gungen und für die parodontale Be-

handlung zum gegenwärtigen Zeit-

punkt nicht geeignet und ersetzen das 

notwendige Röntgenbild nicht.
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Immer mehr Zahnärzte verwenden 

die dentale Volumentomographie 

(DVT), hauptsächlich zur dreidimen-

sionalen Darstellung von Hartgewebe 

im Kiefer- und Gesichtsbereich. Doch 

wie wird die DVT vom Gutachter be-

urteilt?

Die Arbeitsgemeinschaft Röntgeno-

logie der DGZMK schreibt: „Die Art 

des Mess- und Rekonstruktionsvor-

ganges der DVT bedingt einige unver-

meidliche Rekonstruktionsprobleme, 

die zu den teilweise auch aus der CT 

bekannten Artefakten führen. Typisch 

sind hierbei Auslöschungs- und Auf-

härtungsartefakte bedingt durch hoch-

dichte Strukturen (z.B. metallische 

Restaurationen) in Strahlengangsrich-

tung. Diese können die Beurteilung 

von unmittelbar angrenzenden Struk-

turen (z. B. Approximalräume in der 

Kariesdiagnostik) unmöglich machen, 

teilweise können auch pathologische 

Strukturen vorgetäuscht werden. Wei-

terhin kann es zu Aliasing-Artefakten 

kommen (sog. Moiré-Muster, d.h. sich 

wiederholende Muster oder Streifen 

im Bild). Bedingt durch die derzeit 

noch relativ langen Umlaufzeiten tre-

ten zudem Verwacklungsartefakte auf, 

welche aus technischen Gründen bei 

höherer Ortsaufl ösung zunehmen.“

Unter „Indikationen“ führt die

DGZMK weiter aus: „Die DVT bil-

det zum derzeitigen Stand eine ergän-

zende Röntgentechnik, die möglicher-

weise zukünftig auch für bestimmte 

Fragestellungen die herkömmlichen 

zweidimensionalen Techniken er-

setzen kann.“ Das bedeutet, dass die 

DVT für die Kariesdiagnostik nicht 

geeignet ist.

Problematisch ist zudem, dass für 

die Bewertung eines DVT-Bildes eine 

spezielle Ausbildung erforderlich ist. 

Diese Anforderung kann bei weiter-

behandelnden Zahnärzten oder den 

einvernehmlich bestellten Gutachtern 

nicht vorausgesetzt werden.

Ein weiteres Problem ist die kom-


